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Mitteilungs- 
Amtsblattund

der Gemeinde Struppen und der Ortsteile Ebenheit, Naundorf, 
Strand, Struppen, Struppen-Siedlung, Thürmsdorf und Weißig

Jahrgang 27 Donnerstag, den 29. März 2018 Nummer 3

Frohe Osterfeiertage wünscht Ihnen im Namen  
des Gemeinderates, der Ortschaftsräte  
Struppen-Siedlung und Thürmsdorf
Dr. Rainer Schuhmann, Bürgermeister

„Die schönste Musik ist das Lachen eines Kindes“ 
(unbekannt)

„Wir im Kinderhaus schaffen Situationen und Anlässe, in 
denen Kinder aktiv werden können, am Geschehen beteiligt 
sind und vor allem selbst Erfahrungen sammeln. Ein wesent-
liches Prinzip dieser situations- und erfahrungsorientierten 
Haltung der Pädagogen ist es, die Eigeninitiative des Kindes 
zu fördern.“ (aus der Konzeption des Kinderhauses Struppen)

Seit fast fünf Jahren werden im neuen Kinderhaus Struppen 
Kinder nach diesem Grundsatz gebildet und betreut. Am  
22. Juli 2013 eröffnete das neu erbaute Haus seine Pforten 
für die Kinder und Eltern und Erzieher. Seit der Eröffnung hat 
unsere Gemeinde stetig steigende Kinderzahlen zu verzeich-
nen und das Haus ist in seiner Kapazität stets ausgelastet.
Das fünfjährige Jubiläum zur Eröffnung des Hauses möchten 
wir am Freitag, dem 1. Juni 2018 gern feiern. Wir möchten 
ein Fest für Groß und Klein organisieren, an dem alle Betei-
ligten unterhaltsame Stunden bei Spiel und Spaß verbringen 
können. Zur Planung und Durchführung des Festes möchten 
wir eine Arbeitsgruppe (Team) aus Mitarbeitern des Hauses 
und der Gemeinde, Elternrat, Mitgliedern aus ortsansässigen 
Vereinen bilden, um den Tag zu gestalten. Deren Aufgabe 
soll es sein alle Ideen zu sammeln und den Tag gemeinsam 
umzusetzen.

Dafür benötigen wir Unterstützung in verschiedener Art, wie 
Sach- und Geldspenden für die Tombola und Akteure oder 
Spielgeräte zur Miete, des Weiteren wird Personal für die ver-
schiedenen Stände (z. B. Speisen und Getränke) gesucht.
Wer hat Zeit, Lust und Interesse uns zu unterstützen?
Bitte melden Sie sich unter 035020 776835 bei Frau Harzbe-
cker/Frau Matthes oder per E-Mail kinderhaus@struppen.de.

Das Team des Kinderhauses

Krippenkinder im Kinderhaus Struppen beim Schmücken  
eines Osterstraußes
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Allgemeine Verwaltung/Ordnungswesen/Sozialwesen/
Bauamt/Kämmerei/Standesamt
Montag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag geschlossen
Bürgermeister nach Vereinbarung!
Telefonnummern Stadtverwaltung Königstein
Sekretariat  Tel. 035021 99750
Meldeamt 035021 99710
Hauptamt 035021 99713
Ordnungsamt 035021 99719
Bauamt 035021 99732
Steuern 035021 99722
Kasse 035021 99724
Notrufnummern
Versorger Telefonnummer
Wasser 0351 50178882
Abwasser 035021 60046
 0170 2786755
Gas 0351 50178880
Strom 0351 50178881
Entsorgung der Grubeninhalte und des Klärschlammes aus de-
zentralen Abwasseranlagen sind grundsätzlich bei der WASS 
GmbH (Herr Läsker, Telefon 03596 581837) anzumelden.

Amtliche Bekanntmachungen

Wichtige Information zum Thema „Abwasser“
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH (WASS 
GmbH), 01844 Neustadt in Sachsen, Dammstr. 2, betreibt im 
Auftrag des Abwasserzweckverbandes Wehlen-Naundorf die 
abwassertechnischen Anlagen:
- Kanalisation im öffentlichen Bereich
- kommunale Pumpwerke und die Kläranlage Struppen-Siedlung
Infolge von wiederholt aufgetretenen Betriebsstörungen 
durch eingeleitete Fremdstoffe am Zulaufpumpwerk der 
Kläranlage Struppen-Siedlung und um die Betriebs- und 
Unterhaltungskosten der öffentlichen abwassertechnischen 
Anlagen ökonomisch vertretbar zu halten, bitten wir Sie, nach-
folgende Hinweise zu beachten.
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung des AZV 
Wehlen-Naundorf in der Fassung vom 27.01.2014, zul. geän-
dert durch die 2. Änderungssatzung vom 25.11.2015 regelt u. a. 
die Benutzung der öffentlichen abwassertechnischen Anlagen. 
Gemäß § 6 der Abwassersatzung sind sämtliche Stoffe von der 
Abwasserbeseitigung ausgeschlossen, die die Reinigungswir-
kung der Kläranlage und die Funktionsfähigkeit oder Unterhal-
tung der öffentlichen Abwasseranlagen wie Kanalisationen und 
Pumpwerke behindern, erschweren oder gefährden können.
Insbesondere dürfen daher aus Gründen der Betriebssicher-
heit, aber auch aus ökonomischen Gründen in die öffentliche 
Kanalisation nicht eingeleitet werden:
-  Stoffe – auch im zerkleinerten Zustand-, die zu Ablagerun-

gen oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranla-
gen führen können (z. B.: Kosmetiktücher, Textilien, größe-
re Mengen Zellstoffe, Windeln, Wischlappen, Schutt, Mist, 
Sand, Steine, Küchenabfälle, Essensreste, Asche, Schlacht-
abfälle, Tierkörper, Schlamm, Haut- und Lederabfälle sowie 
sämtliche Hygieneartikel, auch Wattestäbchen)

-  Feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stof-
fe (z. B.: Benzin, Öle, Heizöl), Säuren, Laugen, Salze, Reste 
von Pflanzenschutzmitteln

-  Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft, 
Molke

Die ehrenamtliche Rentenberatung findet 
weiterhin statt!!

Kostenlose Antragstellung und Beratung in allen  
Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung 

(ehemals BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)

Jeanine Bochat, gewählte ehrenamtliche Versichertenbera-
terin der Deutschen Rentenversicherung, nimmt Anträge für 
Renten (Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, Wei-
tergewährungsanträge, Hinterbliebenenrenten, Kontenklärung, 
Versorgungsausgleich, Beantragung einer Rentenauskunft etc.) 
entgegen und berät Sie gern in Rentenfragen.
Zu diesen Terminen bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
den aktuellen Versicherungsverlauf der Rentenversicherung, 
Ihren Personalausweis, Ihre Chipkarte der Krankenkasse, Ihre 
Persönliche Steuer-Identifikations-Nr., die IBAN und BIC vom 
Girokonto, Geburtsurkunden der Kinder, und wenn vorhanden: 
den Schwerbehindertenausweis, die letzten Bescheide der 
Agentur für Arbeit oder der ARGE, bei ungeklärtem Renten-
konto bitte zusätzlich SV-Ausweise, Schulzeugnisse ab dem  
17. Geburtstag, Studiennachweise, Lehrbriefe, Facharbeiter-
zeugnisse im Original mit. Notwendige Beglaubigungen wer-
den vor Ort vorgenommen. Aufwendige Fahrten nach Dresden 
werden somit entbehrlich.
Für einen Termin, welche derzeit für Königstein in Krippen statt-
finden, melden Sie sich bitte telefonisch bei Frau Bochat unter: 
0177 4000842, 035028 170017 oder per 
E-Mail: versichertenberaterin@bochat.eu

Informationen aus der Verwaltung
Gemeinde Struppen
Hauptstraße 48, 01796 Struppen
Tel. 035020 70418, Fax 035020 70154, 
E-Mail: gemeinde@struppen.de
www.struppen.de
Bauhof Struppen
Telefon 0157 86253643
Kinderhaus Struppen
Telefon 035020 776833
E-Mail: kinderhaus@struppen.de
Grundschule Struppen
Telefon 035020 70455
E-Mail: grundschule@struppen.de
www.struppen.de Grundschule und Kindereinrichtungen
Öffnungszeiten Gemeinde Struppen
Bürgerbüro:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
DIienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeit Bürgermeister: Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung!
Kommunale Wohnungsverwaltung, EMV Dresden, Sprech-
zeit im Gemeindeamt Struppen jeweils dienstags von 15:30 bis 
17:30 Uhr
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Königstein
Achtung! Das Rathaus ist am 30.04.2018 geschlossen. Sprech-
zeit entfällt!
Ab Mai gelten veränderte Sprechzeiten im Standesamt. Bitte 
beachten Sie dazu die Informationen im nächsten Amtsblatt.
Einwohnermeldewesen, Sachgebiet Gewerbe
Montag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 7:00 Uhr – 12:00 Uhr 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag geschlossen 

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und der Verwaltungsgemeinschaft Königstein
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Bienenmedikamente 2018  
Amtstierärztin Benita Plischke informiert

Tierseuchenbekämpfung - Bienen 
Medikamentöse Behandlung von Bienenvölkern gegen Varroatose

Für die medikamentöse Behandlung von Bienenvölkern gegen 
Varroatose gemäß Richtlinie des Staatsministeriums für Sozi-
ales und Verbraucherschutz zur Bekämpfung der Varroatose 
bei Honigbienen vom 12. Oktober 1994 (Sächs. ABl. S. 1363), 
enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2009 
(SächsABl. S Dr. S. 2553),
erfolgt auch 2018 die kostenlose Auslieferung der Medika-
mente über das Amt für Verbraucherschutz, Referat Veterinär-
dienst.

Folgende Festlegungen sind zu beachten:
1.  Grundlage für die Medikamentenbestellung ist die erfolgte 

Meldung der Anzahl der Völker und die entsprechende Bei-
tragszahlung an die Sächsische Tierseuchenkasse.

2. Je gemeldetes Volk erhält der Imker
•	 50 ml Oxalsäuredihydrat (3,5 %) oder
•	 0,5 l Ameisensäure (60 %ig) oder
•	 2 Schalen Apiguard pro Volk

Bei der Bestellung von Oxalsäuredihydrat ist zu berück-
sichtigen, dass der Hersteller nur Packungsgrößen zu je 
500 ml in den Verkehr bringt. Um den ordnungsgemäßen 
Umgang mit diesem Medikament zu sichern, bedeutet das, 
dass an Imker mit weniger als 10 Völkern nur Ameisensäu-
re oder Apiguard abgegeben wird (bitte auch bei Vereinen 
beachten!).

3.  Der Bezug erfolgt über das Amt für Verbraucherschutz, 
Referat Veterinärdienst des Landratsamtes Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge. Die Bestellung ist bis 15.04.2018 
durch die Imkervereine oder nicht organisierte Imker anzu-
melden.

Kontakt: lueva@landratsamt-pirna.de
 Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Amt für Verbraucherschutz
 Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
 Tel. 03501 515-2401

Des Weiteren bitten wir Sie zu beachten, dass fetthaltige Stof-
fe (Haushaltsfett) zum Abfall gehören und nicht ins Abwasser. 
Jede gewerbliche gastronomische Einrichtung ist verpflichtet 
einen Fettabscheider gemäß DIN 4040 zu betreiben.
Wir bitten Sie, die vorgenannten Hinweise zu beachten, um ei-
nen wirtschaftlich vertretbaren Betriebs- und Unterhaltungs-
aufwand sowie einen sicheren Betrieb der öffentlichen ab-
wassertechnischen Anlagen im Interesse der Umwelt und der 
Kosten für die öffentliche Abwasserbeseitigung in Ihrer Kom-
mune sicherstellen zu können. Gleichzeitig verweisen wir auf  
§ 53 der Abwassersatzung, dass Zuwiderhandlungen eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen.
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter Tel. 
03596 581840 gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

WASS GmbH
Betriebsführer des AZV Wehlen-Naundorf Aus dem Zulaufpumpwerk manuell entnommene Fremdstoffe

Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst: Sächsiche Schweiz – Osterzgebirge
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Aufgabe von Punkten des amtlichen  
Raumbezugsfestpunktfeldes  

des Freistaates Sachsen

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aufgabe von Punkten des amtlichen 
Raumbezugsfestpunktfeldes des  
Freistaates Sachsen 
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Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) bearbeitet auf 
der Grundlage des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das 
Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 482), das amtliche 
Raumbezugsfestpunktfeld (ehemals Trigonometrisches Festpunktfeld).  

In diesem Zusammenhang sind auf dem Gebiet der Gemeinde Struppen 
Raumbezugsfestpunkte (RBP, ehemals Trigonometrische Punkte) überprüft worden. 

Dabei haben Mitarbeiter des GeoSN von folgenden Liegenschaften Punkte dauerhaft 
entfernt: 

– vom Flurstück 943 der Gemarkung Struppen,

– vom Flurstück 301/10 der Gemarkung Struppen,

– vom Flurstück 96/7 der Gemarkung Struppen. 

Die Pflichten, die für die Eigentümer der Flurstücke und für Nutzungsberechtigte mit der 
Duldung der Festpunkte verbunden waren, sind damit entfallen.  

Dresden, den 26.02.2018 

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sach-
sen (GeoSN) bearbeitet auf der Grundlage des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskata-
ster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Ka-
tastergesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (Sächs-
GVBl. S. 138, 148), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 
2013 (SächsGVBl. S. 482), das amtliche Raumbezugsfestpunkt-
feld (ehemals Trigonometrisches Festpunktfeld).
In diesem Zusammenhang sind auf dem Gebiet der Gemeinde 
Struppen
Raumbezugsfestpunkte (RBP, ehemals Trigonometrische 
Punkte) überprüft worden.
Dabei haben Mitarbeiter des GeoSN von folgenden Liegen-
schaften Punkte dauerhaft entfernt:
– vom Flurstück 943 der Gemarkung Struppen,
– vom Flurstück 301/10 der Gemarkung Struppen,
– vom Flurstück 96/7 der Gemarkung Struppen.
Die Pflichten, die für die Eigentümer der Flurstücke und für Nut-
zungsberechtigte mit der Duldung der Festpunkte verbunden 
waren, sind damit entfallen.

Dresden, den 26.02.2018

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN)

Öffentliche Sitzung des  
Ortschaftsrates Thürmsdorf

Die öffentliche Ortschaftsratssitzung Thürmsdorf findet am  
4. April 2018, 18:30 Uhr bei Joachim Gerstemann, Bärenstein-
straße 5, statt.

J. Gerstemann, Ortsvorsteher

Öffentliche Einwohnerversammlung in Naundorf

Am Donnerstag, dem 12. April 2018 findet 19:00 Uhr im Ver-
sammlungsraum, Wehlener Straße 14 (alte Schule) eine Ein-
wohnerversammlung statt.

Dr. Schuhmann, Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Struppen
Am Dienstag, dem 24. April 2018, 18:30 Uhr findet im Ratssaal 
der Gemeinde Struppen, Hauptstraße 48, 01796 Struppen eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates Struppen statt. Die 
Tagesordnung wird, unter Beachtung der gemeindlichen Be-
kanntmachungssatzung eine Woche vorher an der Verkündi-
gungstafel vor der Gemeinde Struppen, Hauptstraße 48, 01796 
Struppen ausgehangen.

Dr. Schuhmann, Bürgermeister

Hinweis: Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung kann 
eine Woche vor der Sitzung unter www.struppen.de  

„Aktuelles“ eingesehen werden. 

Kirchliche Nachrichten

Familienferienstätte  
St. Ursula in Naundorf

Gottesdienste

Wir feiern in unserer Kapelle 
(Änderungen sind möglich.):
täglich 08:00 Uhr Hl. Messe
sonntags 09:00 Uhr Hl. Messe
Kar- und Osterliturgie
Gründonnerstag 20.00 Uhr 
anschl. Ölbergstunde
Karfreitag
Kreuzweg, für Klein und Groß 10:00 Uhr 
Karfreitagsliturgie  15:00 Uhr 
Samstag
Osternacht mit Osterfeuer 20:00 Uhr 
anschließend Schlachten des Osterlamms in der Cafeteria
Ostersonntag
Hl. Messe  10:00 Uhr
Ostermontag
Hl. Messe mit Emmausgang 09:15 Uhr
(Beginn an der Waldkapelle)
Wir wünschen allen eine gesegnete Zeit sowie ein frohes 
Osterfest!
Mittagessen allein zu Hause?

Anzeigen
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Familiengottesdienst am Ostersonntag ein Osterei finden könnt; 
suchen müsst ihr aber selber. Frau Grothe

Kantate - Chortreffen
Seit 15 Jahren laden sich die Chöre der Kirchgemeinden Lieb-
stadt-Ottendorf und Struppen am Sonntag Kantate (lat. =singet) 
abwechselnd ein, um den Gottesdienst gemeinsam musikalisch 
zu gestalten. Dieser besondere Singegottesdienst findet dieses 
Jahr in Ottendorf statt.
Lassen Sie sich ganz herzlich einladen, am Sonntag, dem 29. April  
um 14:00 Uhr, in die Ottendorfer Kirche zu kommen. Anschlie-
ßend besteht beim Kirchenkaffee noch die Möglichkeit zu Begeg-
nungen und Gesprächen. www.kirchgemeinde-struppen.de

Seit mehreren Jahren gehören wochentags Senioren aus dem Ort 
mittags zu unseren Stammgästen. Sie würden sich freuen, wenn 
der Kreis noch etwas größer wird. Wer von Ihnen sein Mittag lie-
ber in geselliger Runde als zu Hause allein genießen möchte, kann 
sich gern bei uns melden – wir und vor allem unsere Stammgäste 
würden sich freuen! Zum warmen Mittagsbuffet gibt es immer ei-
nen leckeren Nachtisch (4,00 € pro Person).
Bei Interesse rufen Sie uns einfach an!
Vorschau in den Mai:
Wallfahrt
Als Auftakt der Neugründung unserer Pfarrei findet am 01.05., um 
15:00 Uhr eine gemeinsame Maiandacht statt. Anschließend ist 
bei Kaffee und Kuchen Zeit für Begegnung. Kuchenspenden sind 
herzlich Willkommen!
kommende Wallfahrtstage: 16.06., 21.07., 18.08., 22.09. und 18.10.
„Für die Natur ist man nie zu alt!“
Sie wandern gern und haben Lust, mit anderen gemeinsam un-
sere „sagenhafte“ Sächsische Schweiz zu erleben und vielleicht 
auch Neues zu entdecken? Dann kommen Sie zu unserer Wan-
derfreizeit, zu der wir Sie sehr gern in der Zeit vom 22.05. bis  
28.05.2018 begrüßen!
Anfragen und Anmeldungen:
richten Sie bitte an die Verwaltung der
Familienferienstätte St. Ursula in Naundorf:
Tel. 035020 756-0, E-Mail: verwaltung@ferien-naundorf.de.

Struppener Kirchgemeinde
Monatsspruch April

Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Johannes 20, 21

Gottesdienste in der Struppener Kirche
Datum Sonntag Uhrzeit Struppen
01.04. Ostersonntag 9.00 Uhr Familiengottesdienst
15.04. Miserikordias  9:00 Uhr Gottesdienst 
 Domini  mit Abendmahl
Veranstaltungen in der Kirchgemeinde
Christenlehre und Flöten- und Gitarrenkreis
montags im Pfarrhaus (außer in den Ferien)
14:00 Uhr und 14:15 Uhr Flöten
14:30 Uhr Christenlehre jüngere Gruppe 15:15 Uhr Christenlehre 
ältere Gruppe

Konfirmanden/Junge Gemeinde
immer mittwochs 17:00 Uhr in Pirna
JG montags 17:30 - 19:00 Uhr im Pfarrhaus
Chor
Montag, 09., 16. und 30. April;
jeweils 19:30 Uhr im Pfarrhaus
Ehepaarkreis
Mittwoch, 25. April
jeweils 19:30 Uhr Im Pfarrhaus

Kirchenvorstandssitzung
Dienstag, 24. April
jeweils 18:30 Uhr im Pfarrhaus

Osterkrippe in der Struppener Kirche
Wie jedes Jahr werden unsere Christenlehrekinder am Montag 
vor Ostern die Osterkrippe aufbauen.
Zunächst wird Jesu Kreuzigung gezeigt, anschließend die Grab-
legung, die Auferstehung und dann ab 2. April die Emmaus- 
Jünger. Während der täglichen Öffnungszeiten der Kirche sind 
Sie zum andächtigen Betrachten der biblischen Geschichte ein-
geladen.

A. Grothe

Familiengottesdienst
am Ostersonntag, dem 1. April um 9:00 Uhr mit dem Osterspiel 
der Kinder „Erzähle, was mit Jesus geschah“ in der Struppener 
Kirche. Sie sind herzlichst eingeladen.

Osternestsuche
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben einige fleißige „Os-
terhasen“ dafür gesorgt, dass ihr Kinder im Anschluss an den 
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Veranstaltungen 2018 im Schloss Stuppen
Nun ist es endlich geschafft, der Veranstaltungsplan 2018, 
der im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums des Schlossvereins 
steht, ist fertig gestellt und wird nun erstmalig von Vereins-
mitgliedern auf der Tourismusbörse am 17. März 2018 in Bad 
Schandau öffentlich präsentiert.
Höhepunkt der zahlreichen Veranstaltungen wird dabei das am 
2. Juni stattfindende Schlossfest verbunden mit einer großen 
Hobbyausstellung und einem bunten Programm sein, wozu wir 
unsere hoffentlich zahlreichen Gäste herzlich begrüßen
Weitere Höhepunkte sind Schlosskonzerte im Juni und Juli 
2018 sowie Ausstellungen von Künstlern der Genres Malerei 
und Grafik. Bereits im Mai und Juni finden im Schloss Buchle-
sungen von Autoren statt.
Auch die große und weite Welt wird bei einem Reiseabend un-
ter dem Motto „Die Welt mit dem Schiff entdecken“ und einer 
„musikalisch-kulinarischen Reise nach Böhmen“ nicht zu kurz 
kommen.
Anlässlich des „Tages des offenen Denkmals“, der sich am  
9. September 2018 bundesweit zum 25. Mal jährt, werden wie-
der Ausstellungen und diverse Führungen im Schloss durch-
geführt.
Der Veranstaltungsplan 2018 des Schlossvereins ist wie auch in 
den Vorjahren als Flyer in den Touristinformationen und in ex-
ponierten Einrichtungen des Landkreises kostenlos zu erhalten.

Tanz in den Mai

28. April, ab 19.00 Uhr
Für Musik und Stimmung sorgt die „Blue Hill Videodiskothek“
Speisen und Getränke gibt es in bewährter Weise.
Voranmeldung bitte über 70323 oder 70089 oder 70678
Der Eintritt. 5,00 Euro p. P.

Der Heimatverein Naundorf lädt sehr herzlich ein!

Wir gratulieren

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

in Struppen
Dagmar Triebel am 02.04. zum 85. Geburtstag
Jürgen Holm am 11.04. zum 75. Geburtstag
Fritz Matthes am 17.04. zum 75. Geburtstag
Klaus Leupold am 22.04. zum 75. Geburtstag
in Weißig
Christian Goll am 03.04. zum 75. Geburtstag
in Thürmsdorf
Konrad Süßmilch am 03.04. zum 80. Geburtstag
Rolf Lange am 05.04. zum 80. Geburtstag
in Struppen Siedlung
Anita Prochotta am 09.04. zum 75. Geburtstag
Willibald Schröter am 10.04. zum 85. Geburtstag
Albert Asselborn am 22.04. zum 70. Geburtstag
in Naundorf
Christine Vater am 20.04. zum 70. Geburtstag

Vereinsnachrichten

Mit vollem Schwung in die  
Rückrunde – „Wir sind  

Hallenkreismeister“
Die Hallensaison nähert sich 
dem Ende, alle Spieler und Trainer haben 
nur noch das eine Bedürfnis sich endlich 
wieder auf dem Rasen zu tummeln. Doch 
bevor wir voll motiviert durch die Rückrun-
de dribbeln, nachträglich einen riesengro-

ßen Glückwunsch unseren Helden der F-Jugend für den Titel-
gewinn des Hallenkreismeisters.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mannschaften 
eine erfolgreiche und verletzungsfreie Rückrunde.

Jens Ssykor 
1. Vorsitzender SV Struppen e. V.

In diesem Sinne:
Der Torschützenkönig
Wer hechtet so schnell nach dem Ball, der springt?
Es ist der Torwart mit seinem Instinkt. 
Er wirft sich auf ihn ohne Erbarm 
und fasst ihn sicher, hält ihn im Arm. 
He Abwehr, was birgst du so bang dein Gesicht? 
Siehst Torwart du den Stürmer nicht? 
Den Torschützenkönig, die Haare wie‘n Schweif, 
mit Goldkettchen, an der Hand goldenen Reif. 
Du lieber Ball, komm geh mit mir! 
Gar viele Tricks mach ich dann mit dir; 
Wie früher an Brasiliens Strand 
manch Mädchen bewundernd, staunend da stand.« 
He Torwart, he Torwart, und siehst Du nicht, 
wie Torschützenkönig die Reihen durchbricht. 
Sei ruhig, ganz ruhig, er schießt zwar geschwind, 
doch noch ist er weit und hat Gegenwind. 
Willst, feiner Ball, du mit mir gehen 
zum Tanz durch die Abwehr, flink und schön. 
Und komm ich geschwinde nicht durch die Reihen, 
dann hakt sich mein Fuß bei dem Gegner ein.« 
Oh Torwart, oh Torwart, und siehst du nicht dort, 
den Freistoß gegeben, gefährlicher Ort. 
He Schiri, he Schiri, ich sah es genau, 
den Ball er gespielt, du Arschloch, du Sau. 
Treff ich dich, meinen Rekord ich behalt; 
Und reicht nicht die Technik, dann eben Gewalt.« 
Oh Torwart, oh Torwart, jetzt läuft er an, 
die Lück in der Mauer sich aufgetan. 
Den Torwart grauset, er wirft sich geschwind 
dem Ball entgegen, der jäh Höhe gewinnt. 
Er schnellt mit Mühe noch einmal empor - 
und hält in den Armen den Ball erst im Tor.
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Wie sich Konzentration 
bei Kindern fördern lässt

Pressemitteilung
Pirna, Februar 2018

Neuer Kurs „Konzentrationstraining für Grundschü-
ler“ in der Familienberatungsstelle des DRK in Pirna

Die Hausaufgaben sind für Sie und Ihr Kind ein täglicher Kampf?
Es fällt Ihrem Kind schwer, sich gezielt einer Sache zuzuwenden 
und Aufgaben in angemessener Zeit zu erledigen? Die Schule 
hat Sie auf Konzentrationsprobleme bei Ihrem Kind angespro-
chen? Dann sind Sie bei uns genau richtig - kommen Sie zu 
unserem Kurs!
Im April 2018 beginnt in unserer Beratungsstelle ein neuer Kurs 
des Konzentrationstrainings für Grundschulkinder, insbeson-
dere auch für Kinder mit AD(H)S und anderen Konzentrations-
störungen. Dieser beginnt am 19.04.2018 bis zum 31.05.2018. 
Die sechs Trainingseinheiten finden jeweils donnerstags in der 
Zeit von 14:00 bis 15:30 Uhr in den Räumen unserer Beratungs-
stelle statt.
Wir arbeiten nach dem Konzept des Marburger Konzentrati-
onstrainings. Inhalte der 6 Termine sind hier neben gezielten 
Konzentrationsübungen auch Übungen zum Spannungsabbau 
und zur Schulung der Wahrnehmung. Das Training bietet ne-
ben Lern- und Arbeitseinheiten auch Spiel und Vergnügen. Am 
Ende wartet ein Preis aus der Schatzkiste als Belohnung für die 
Mühen.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist bitten wir um vorherige An-
meldung.
Interessierte Eltern und Kinder können sich bis zum 10.04.2018 
dazu gern bei uns telefonisch oder persönlich informieren und 
anmelden unter:
DRK Kreisverband Pirna e. V.
Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Lange Straße 38a, 01796 Pirna
Tel. 03501 57127-20 bzw. 57127-19
E-Mail: beratungsstelle@drkpirna.de

Verschiedenes

Königsteiner Lichtspiele e. V. informiert
“Am Sa., 7. April 2018 erwartet alle die vorbei kommen im Kino 
Königstein die Komödie “Wickie und die starken Männer“ von 
und mit Michael Bully Herbig.
Eigentlich sind Wikinger von Natur aus starke, unerschrockene 
und laute Gesellen. Nur Wickie ist da ganz anders: zurückhal-
tend und unglaublich schlau. Das missfällt jedoch seinem Vater, 
dem Wikinger-Chef Halvar. Als eines Tages eine Horde skrupel-
loser Krieger Wickies Dorf Flake überfällt und alle Kinder mit 
sich nimmt, bleibt nur Wickie durch einen Zufall unentdeckt. 
Sofort hissen Wickies Vater und seine Männer Tjure, Snorre, 
Urobe, Gorm, Ulme und der gutmütige, starke Faxe die Segel. 
Natürlich nicht ohne Wickie, der seinen Stamm heimlich auf die 
abenteuerliche Rettungsmission begleitet. Mit seinen schlau-
en und einmaligen Ideen schafft er es immer wieder, sich und 
seine Freunde aus allen brenzligen Situationen zu retten. Frei 
nach dem Motto: „Köpfchen statt Muskeln!“– Mehr dazu unter  
www.koenigsteiner-lichtspiele.de. Eintritt frei, Spende erbeten.”

und …
“Am 28.04.2018 erwartet alle ein Improvisationstheater vom 
Feinsten.
Theatersport ist wirklich Kunst-Sport und natürlich auch Sport-
Kunst! Ein Wettkampf, bei dem im Gegensatz zum Theater-
stück das Ende offen, der Weg zum Ziel nicht in einer Partitur 
oder einem Textbuch aufgeschrieben und die Besetzung nicht 
charakterlich fixiert ist. Zwei Mannschaften von Schauspielern 
treten miteinander und gegeneinander an und wetteifern zur 
großen Freude des Publikums in strengen Regeln folgenden 
Improvisationsaufgaben. Deren Inhalte, Spielweise, Spielorte, 
Spielstile und Zusatzaufgaben werden direkt und unmittelbar 
vom Publikum bestimmt, der Schiedsrichter-Spielleiter muss 
sich dabei genauso der gnadenlosen Kritik aber auch der Be-
wunderung der Gäste stellen wie die beiden Mannschaften, 
die nicht einmal den Doppelpass oder die Raumdeckung üben 
können, da sie erst vor Ort erfahren, wer mit wem und gegen 
wen in den Ring steigt. Der Ausgang des Matches ist offen – mit 
einer Ausnahme: Es siegt immer der Spaß und der ist gewaltig.”

und …
“Vom 04.04. bis 06.04.2018 LEGO®-Tage mit Lutz Riedel - un-
sere Aktion mit allen, die gern mit LEGO bauen.
Mehrere Tage hintereinander zusammen mit Freunden aus tau-
senden von LEGO®-Steinen eine große Stadt bauen. Davon 
träumt fast jedes Kind. Genau das können Kinder zusammen 
mit Lutz Riedel an drei Tagen tun. Städte mit Traumhäusern, 
Burgen, Eisenbahn mit Fernbedienung, Autos, Schiffe, Flug-
zeuge sind nur eine Auswahl unserer Möglichkeiten. Oder viel-
leicht etwas mit Bauwerken aus fremden Kulturen, wie Pyrami-
den? Vieles ist möglich.”
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Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 27. April 2018

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen ist:
Montag, der 16. April 2018
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